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B E K A N N T M A C H U N G 
 

Sehr geehrte Einwohner der Stadt Brotterode-Trusetal! 

Der kommunale Winterdienst auf den öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätze im Innenbereich der Ortsteile der Stadt Brotterode-Trusetal wird 

durch die Mitarbeiter des Bauhofes und die vertraglich gebundenen Firmen 

planmäßig durchgeführt. 

Die Bürger erwarten bei winterlichen Witterungseinflüssen (Eisglätte, 

Schneefall) von der Stadt, dass der Winterdienst rechtzeitig und 

ordnungsgemäß durchgeführt wird. 

Dies ist für die Bauhofmitarbeiter sowie die Vertragsfirmen bereits bei den 

vg. Witterungsverhältnissen schwierig und wird zusätzlich durch das Parken 

von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen und Wegen noch wesentlich 

erschwert. 

Wir appellieren dringend an alle Einwohner, während der 

Wintermonate ihre Fahrzeuge nicht im öffentlichen Verkehrsraum, 

sondern in ihren Garagen, auf den Privatgrundstücken oder 

öffentlichen Parkplätzen abzustellen. Damit erleichtern sie nicht nur 

den Mitarbeitern des Räum- und Streudienstes die Arbeit, sondern sie 

schützen auch ihre Fahrzeuge vor eventuellen Beschädigungen. 

Sollte wider Erwarten unserer Aufforderung nicht nachgekommen werden, 

sehen wir uns gezwungen, in den betroffenen Straßenzügen den 

Winterdienst einzuschränken bzw. ganz einzustellen. 

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass jedes Winterdienstfahrzeug erst nach 

abgeschlossener Räum- und Streuroute (Umlaufzeit zwischen 4 und 5 

Stunden) wieder mit der Nachfolgeräumung beginnen kann. Weiterhin 

weisen wir darauf hin, dass der Schnee, welchen die Bürger von 

Privatgrundstücken räumen, nicht auf die öffentlichen Gehwege, Straßen 

und Plätze transportiert werden darf. Dies ist gem. § 17 Thüringer 

Straßengesetz unzulässig. Das Verwenden von Asche oder Müll zu 

Streuzwecken ist ebenfalls nicht zulässig. Wir bitten um Beachtung und 

danken für Ihr Verständnis. 
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